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Norm

ABGB §932 I

ABGB §1167

ABGB §1296

ABGB §1298

ABGB §1299 G

Rechtssatz

Zur Frage der Anwendbarkeit des § 1298 ABGB auf Fälle nach § 932 Abs 1 letzter Satz ABGB. Tritt zum Vorliegen eines

Gewährleistungsmangels noch hinzu, daß der Kausalzusammenhang mit einer Handlung oder Unterlassung des

Unternehmers erwiesen ist und die Sachlage typisch auf ein Verschulden des Unternehmers hinweist, hat der Besteller

seiner ihm nach § 1296 ABGB obliegenden Beweisp;icht genügt, und es hat sich der Unternehmer vom Vorwurf des

Verschuldens zu entlasten und die Gefahr des Mißlingens dieses Beweises zu tragen.
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